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1.  Tabellarische Übersicht über das bisherige Verfahren 

 
 

 
2. Übersicht über das Verfahren der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange                       

und sonstigen Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

TÖB/ Behörde  Datum 
Stellungnahme 

Anregung/ Hinweise 

Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung 
West 

- 
- 

Amprion GmbH  12.12.2024 s. Nr. 20 dieser Anlage  
 

Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 

 23.12.2024 
s. Nr. 2 dieser Anlage  

 

Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben  
Hauptstelle Dortmund – Sparte 
Portfoliomanagement- 
 

  
- 

- 

Bundesnetzagentur  10.12.2024 s. Nr. 19 dieser Anlage  
 

Creos Deutschland GmbH  16.12.2024 s. Nr. 13 dieser Anlage  
 

Deutsche Bahn Services Immobilien 
GmbH 

Niederlassung 
Frankfurt 

15.01.2025 s. Nr. 5 dieser Anlage  
 

Deutsche Flugsicherung GmbH  06.01.2025 
s. Nr. 21 dieser Anlage 

Deutsche Telekom Technik GmbH TI NL Südwest, 
PTI 14,  

06.01.2025 s. Nr. 3 dieser Anlage  
 

 Beschluss 
Stadtrat von (am) bis 

Veröffentli-
chung 

 

Aufstellungsbeschluss 02.11.2023   10.12.2024 

frühzeitige Öffentlichkeitsbe-
teiligung § 3 Abs. 1 BauGB 

 11.12.2024 17.01.2025 10.12.2024 

Frühzeitige Beteiligung  
Träger öffentlicher Belange 
und Behörden 
§ 4 Abs. 1 BauGB 

 11.12.2024 17.01.2025  

Öffentlichkeitsbeteiligung  
§ 3 Abs. 2 BauGB 

    

Beteiligung Träger öffentlicher 
Belange und Behörden 
§ 4 Abs. 2 BauGB 
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TÖB/ Behörde  Datum 
Stellungnahme 

Anregung/ Hinweise 

Deutsche Telekom Technik GmbH-
Richtfunk 

 - 
- 

Deutscher Wetterdienst 
 

 19.12.2024 
nein 

Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum Mosel 

 17.12.2025 
nein 

Einzelhandelsverband   - 
- 

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle  30.12.2024 
nein 

Ericsson Services GmbH 
 

 08.01.2025 s. Nr. 15 dieser Anlage  
 

Finanzamt Trier  - 
-- 

Forstamt Trier  - 
- 

Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz 
Erdgeschichtliche Denkmalpflege 
 

Mainz 
 

11.12.2024 
s. Nr. 18 dieser Anlage  

 

Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz 
Direktion Landesarchäologie  
Außenstelle Trier 

Rheinisches 
Landesmuseum 

11.12.2024 
s. Nr. 14 dieser Anlage  

 

Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz 
Direktion Landesarchäologie, Refe-
rat Erdgeschichte 

Koblenz - 

- 

Handwerkskammer Trier  18.12.2024 
nein 

Industrie- und Handelskammer  17.01.2025 s. Nr. 10 dieser Anlage  
 

Innogy SE  - 
- 

Kreisverwaltung Trier-Saarburg  - 
- 

Kreisverwaltung Trier-Saarburg Gesundheits-
amt 

- 
- 

Landesamt für Geologie und Berg-
bau 

 17.01.2025 s. Nr. 7 dieser Anlage  
 

Landesbetrieb Liegenschafts- und 
Baubetreuung 

Niederlassung 
Landau (Abtei-
lung Pipeline-
Maßnahmen) 

 
-  

- 
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TÖB/ Behörde  Datum 
Stellungnahme 

Anregung/ Hinweise 

Landesbetrieb Liegenschafts- und 
Baubetreuung 

Niederlassung  
Trier 

13.12.2024 
nein 

Landesbetrieb Mobilität  
 

- 
- 

Landesbetrieb Mobilität Bereich  
Eisenbahnen 
 

15.01.2025 
s. Nr. 6 dieser Anlage  

 

Landwirtschaftskammer  17.12.2025 s. Nr. 1 dieser Anlage  
 

Landesamt für Umwelt  - 
- 

Planungsgemeinschaft Region Trier  - 
- 

Polizeipräsidium Trier  - 
- 

SWT-AÖR Anlagen und 
Netze 

17.01.2025 s. Nr. 9 dieser Anlage  
 

SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-
GmbH 

 - 
- 

Struktur- u. Genehmigungsdirektion 
Nord 

Regionalstelle 
Gewerbeauf-
sicht 

16.01.2025 
s. Nr. 12 dieser Anlage  

 

Struktur- u. Genehmigungsdirektion 
Nord 

Regionalstelle 
Wasser-, Abfall-
wirtschaft, Bo-
denschutz 

15.01.2025 
s. Nr. 16 dieser Anlage  

 

Struktur- und Genehmigungsdirek-
tion Nord 

Abteilung 4 
 

07.01.2025 s. Nr. 4 dieser Anlage  
 

Trierer Hafengesellschaft mbH  - 
- 

Universität Trier  - 
- 

Untere Bauaufsichtsbehörde  - 
- 

Untere Naturschutzbehörde  17.01.2025 
s. Nr. 8 dieser Anlage  

Untere Wasser-, Abfall- und Boden-
schutzbehörde 

 - 
- 

Untere Denkmalbehörde  14.01.2025 s. Nr. 11 dieser Anlage  
 

Untere Immissionsschutzbehörde  - 
- 
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TÖB/ Behörde  Datum 
Stellungnahme 

Anregung/ Hinweise 

Verbandsgemeinde Konz  10.12.2025 
nein 

Verbandsgemeinde Ruwer  - 
- 

Verbandsgemeinde Schweich  27.01.2025 
nein 

Verbandsgemeinde Trier-Land  - 
- 

Vodafone Kabel Deutschland GmbH Netzplanung 14.01.2025 
s. Nr. 17 dieser Anlage  

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Mosel-Saar-Lahn 

 16.12.2024 
nein 

Westnetz GmbH DRW-S-LK-TM - 
- 

Zweckverband Schienenpersonen-
nahverkehr 

Rheinland-Pfalz 
Nord 

- 
- 

Zweckverband Abfallbeseitigung im Raum Trier  
- 

 
 
 

Nr. Stellungnahme TÖB/ Behörde  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

1 Landwirtschaftskammer   

1.1 Da es sich um eine bebaute, innerstädtische Flä-

che handelt, bestehen aus landwirtschaftlicher 

Sicht keine Bedenken gegen den o.g. Bebau-

ungsplan. 

  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

1.2 Kompensationsmaßnahmen 

Da weitere Kompensationsmaßnahmen im Ver-

fahren ergänzt werden, möchten wir frühzeitig 

darauf verweisen, dass wir die Überplanung 

landwirtschaftlich genutzter Flächen ablehnen. 

  

Die Landwirtschaftskammer wird am wei-

teren Verfahren beteiligt. Durch die zwi-

schenzeitlich definierte externe Kompen-

sationsmaßnahme wird keine landwirt-

schaftliche Fläche in Anspruch genom-

men. Die Maßnahme wird im Bereich der 

Kläranlage Ehrang durchgeführt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Nr. Stellungnahme TÖB/ Behörde  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

2 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 

und Dienstleistungen der Bundeswehr 

  

2.1 Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 

Rechtslage werden Verteidigungsbelange nicht 

beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angege-

benen Vorhaben seitens der Bundeswehr als 

Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 

  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

2.2  Kraneinsatz 

Sollte für die Errichtung von Gebäuden/ Anla-

gen der Einsatz eines Baukrans notwendig wer-

den, ist hierfür gemäß § 15 i.V.m. § 12 LuftVG 

die Genehmigung der militärischen Luftfahrtbe-

hörde erforderlich. Für die Beantragung dieser 

luftrechtlichen Genehmigung werden folgende 

Angaben benötigt: 

-Lageplan und Koordinaten im Koordinatensys-

tem WGS 84 (geographische Daten 

Grad/Min./Sek.) des Kranstandortes 

-Maximale Arbeitshöhe in m über Grund und 

über NN 

-Standzeit 

Die Genehmigung ist vom Bauherrn rechtzeitig 

vor Baubeginn (mindestens 3 Wochen vorher) 

bei der militärischen Luftfahrtbehörde zu bean-

tragen. 

Anschrift militärische Luftfahrtbehörde: 

Luftfahrtamt der Bundeswehr 

Abteilung Referat 1 d 

Luftwaffenkaserne Wahn 

Postfach 90 61 10 / 529 

51127 Köln 

LufABw1dBauschutz@Bundeswehr.org . 

  

Diese Hinweise sind im Rahmen der Aus-

führungsplanung/ konkreten Baumaß-

nahme zu berücksichtigen. und sind für 

die Bebauungsplanebene nicht von Rele-

vanz.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen 

3 Deutsche Telekom   

3.1 Die Telekom Deutschland GmbH – als Netzei-

gentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 

125 Abs. 2 TKG – hat die Deutsche Telekom 

Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

mailto:LufABw1dBauschutz@Bundeswehr.org
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Nr. Stellungnahme TÖB/ Behörde  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

alle Rechte und Pflichten der Wegsicherung 

wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 

entgegenzunehmen und dementsprechend die 

erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu 

der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

3.2  Gegen die o. a. Planung haben wir keine grund-

sätzlichen Einwände. Wir weisen jedoch auf fol-

gendes hin: 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

3.3 Telekommunikationslinien 

In dem von Ihnen angezeigten Ausbaubereich 

befinden sich Telekommunikationslinien der Te-

lekom Deutschland GmbH, die ggf. von ihrer 

Baumaßnahme berührt werden. Die vorhande-

nen Telekommunikationslinien sind zu berück-

sichtigen, damit kostenintensive Veränderun-

gen vermieden werden. Wir weisen darauf hin, 

dass Veränderungen an unseren Anlagen nur 

durch uns beauftragte Unternehmer erfolgen 

darf. Die vorhandenen Telekommunikationsli-

nien sind aus dem beigefügten Plan ersichtlich. 

  

Es befinden sich mehrere Telekommuni-

kationslinien im Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes und unterhalb des vorhan-

denen Baukörpers. Zwei Erdkabel verlau-

fen entlang der westlichen Geltungsbe-

reichsgrenze (je eins außerhalb und eins 

innerhalb). Eine verrohrte Leitungstrasse 

befindet sich unterhalb der Fabrikhalle 

und führt Richtung Ruwerer Straße. Bei 

den verrohrten Kabelschächten können 

Kabel entnommen oder ergänzt werden 

ohne dass Tiefbauarbeiten erforderlich 

werden.  

Das Gelände wird in den Freibereichen 

neu modelliert werden. In dem Zuge ist 

eine Umverlegung von Leitungen möglich. 

Eine örtliche Sicherung ist daher nicht ziel-

führend. Es erfolgt daher lediglich eine 

textliche Festsetzung zugunsten der Tele-

kom.  

Der Stellungnahme wird, wie beschrie-

ben, gefolgt. 
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Nr. Stellungnahme TÖB/ Behörde  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

3.4 Bauausführung 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, 

dass Beschädigungen an vorhandenen Telekom-

munikationslinien vermieden werden. Die Ka-

belschutzanweisung der Telekom Deutschland 

GmbH ist zu beachten. Es ist deshalb erforder-

lich, dass sich die Bauausführenden vorher von 

uns in die genaue Lage dieser Anlagen einwei-

sen lassen. (Planauskunft.Mitte@telekom.de). 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der 

beigefügte Plan keine Einweisung ersetzt! 

  

Die vorgebrachten Hinweise sind im Rah-

men der nachfolgenden Ausführungspla-

nung zu berücksichtigen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

4 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 

Abteilung 4 

  

4.1 1. Referat 41 – Obere Landesplanungsbehörde  

Die Unterlagen des o. g. Bebauungsplans sind 

um die Festlegungen des länderübergreifenden 

Bundesraumordnungsplans für den Hochwas-

serschutz zu ergänzen. Des Weiteren ist auf den 

regionalen Raumordnungsplan Region Trier Ent-

wurf 2024 (RROPneu-E), der sich seit dem 

21.11.2024 im 2. Anhörungsverfahren befindet, 

abzustellen. Unter anderem ist z.B. der Grund-

satz 247 relevant, nach dem für die übrigen Ab-

fallarten gleichfalls eine regionale Zusammenar-

beit angestrebt werden soll. 

  

Die Begründung zum Bebauungsplan wird 

um Aussagen zum Hochwasserschutz 

(Bundesraumordnungsplan) sowie zum 

Entwurf des RROPneu ergänzt. 

Der Stellungnahme wird, wie beschrie-

ben, gefolgt.  

 

4.2 2. Referat 42 – Obere Naturschutzbehörde –  

Von der oberen Naturschutzbehörde in der Trä-

gerbeteiligung wahrzunehmende Belange 

(förmlich unter Naturschutz stehende Gebiete) 

sind von der Planung nicht betroffen. 

Gemäß Rundschreiben des Ministeriums der Fi-

nanzen vom 9. Dezember 2005 zur Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange an der Bauleitplanung hat die untere 

Naturschutzbehörde die Belange des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege zu vertre-

ten. Es ist deshalb sicherzustellen, dass die un-

tere Naturschutzbehörde im Verfahren beteiligt 

wird und die Möglichkeit zur Äußerung erhält. 

  

Die Untere Naturschutzbehörde wurde 

am Verfahren beteiligt (siehe auch Nr. 8 

dieser Anlage). 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

mailto:Planauskunft.Mitte@telekom.de
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Nr. Stellungnahme TÖB/ Behörde  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

4.3 3. Referat 43 – Bauwesen –  

Aus städtebaulicher Sicht bestehen derzeit 

keine grundsätzlichen Bedenken. 

Folgende Punkte sollten redaktionell angepasst 

werden: 

  

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

4.4 1) Das geplante Sonstige Sondergebiet "Klär-

schlammverwertungsanlage" ist auf der Planur-

kunde nicht als GE, sondern als SO unter dem 

Punkt „I. zeichnerische Festsetzungen“ aufzu-

führen.  

 Die Legende in der Planzeichnung wird 

korrigiert.  

Der Stellungnahme wird, wie beschrie-

ben, gefolgt.  

 

4.5 2) In den textlichen Festsetzungen sollten die 

Höhenfestsetzungen unter 2.2 a) und b) dem 

SO1 bzw. SO2 entsprechend zugeordnet wer-

den.  

 Der Bebauungsplanentwurf soll dahinge-

hend überarbeitet werden, dass es nur 

noch ein Sondergebiet geben soll mit ei-

ner maximal zulässigen Gebäudehöhe von 

145,00 m ü.NN (entspricht ca. 15 m Ge-

bäudehöhe). Um je nach Anlagentechnik 

in Teilen der Halle eine darüber hinausge-

hende Gebäudehöhe zu ermöglichen, soll 

eine textliche Festsetzung aufgenommen 

werden, wonach in untergeordneten Tei-

len der überbaubaren Flächen (auf max. 

20% der Fläche) eine max. Gebäudehöhe 

155,00 m ü. NHN (entspricht ca. 25 m Ge-

bäudehöhe) zulässig ist. Ebenso wird eine 

textliche Festsetzung für die max. zuläs-

sige Höhe der Schornsteine von 170 m ü 

NHN (ca. 40 m) aufgenommen, ohne diese 

genau räumlich zu verorten. 

Der Stellungnahme wird, wie beschrie-

ben, gefolgt.  

5 Deutsche Bahn   

5.1 Auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen 

übersendet die Deutsche Bahn AG, DB Immobi-

lien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB 

Netz AG/ DB Station & Service AG) und der DB 

Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, 

hiermit folgende Gesamtstellungnahme als Trä-

ger öffentlicher Belange zum o.g. Verfahren. 
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Nr. Stellungnahme TÖB/ Behörde  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

5.2 Gegen den Bebauungsplan BR 16 „Klärschlamm-

verwertung Ruwerer Straße“ bestehen aus un-

serer Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Öf-

fentliche Belange der Deutschen Bahn AG und 

ihrer Konzernunternehmen werden hierdurch 

nicht berührt. 

  

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

5.3 Angrenzende Bahnstrecken 

Die beiden angrenzenden Bahnstrecken sind 

stillgelegt, befinden sich aber noch im Eigentum 

der DB InfraGO AG. 

  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

5.4  Kompensationsflächen 

Wir weisen darauf hin, dass die im Rahmen der 

weiteren Umweltplanung des Bebauungsplanes 

ggf. geplanten Kompensationsmaßnahmen kei-

nen Einfluss auf die Bahnanlage haben sollen. 

Sollte es doch nötig sein, ist dies mit der DB In-

fraGO abzustimmen (Bezug zu Umweltbericht 

Kap 8: Übersicht Vermeidung, Minderung, Kom-

pensation („Tabelle wird im Verfahren er-

gänzt“). 

  

 

Die erforderlichen Kompensationsmaß-

nahmen werden nicht im Bereich der 

Bahnanlagen durchgeführt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

6 Landesbetrieb Mobilität, Bereich Eisenbahnen   

6.1 Die vorgelegten Unterlagen wurden von der 

Landeseisenbahnaufsicht eisenbahntechnisch 

geprüft. 

  

6.2 Eigentum Bahntrasse 

Die Fläche zum o.g. Bebauungsplan grenzt im 

Süden an Eisenbahninfrastruktur. In der Be-

gründung zum Bebauungsplan wird auf eine 

stillgelegte Bahntrasse verwiesen. Bei dieser Ei-

senbahninfrastruktur handelt es sich um die 

ehemalige DB-Strecke 3131, die als damalige Ei-

senbahn des Bundes stillgelegt wurde. Aller-

dings wurde im Jahr 2009 die Erlaubnis zur Auf-

nahme des Betriebes der RWE Westfalen-We-

ser-Ems Netzservice GmbH (heute Amprion 

GmbH) für einen Teil der ehemaligen Strecke 

3131 als nichtbundeseigene Eisenbahn in Form 

eines nicht-öffentlichen Anschlussgleises erteilt. 

Das zuvor genannte Anschlussgleis wird durch 

  

Die Deutsche Bahn bestätigt in ihrer Stel-

lungnahme (siehe Nr. 5 dieser Anlage) die 

Stilllegung der Gleise.  

Amprion wurde ebenfalls am Verfahren 

beteiligt. Sie haben sich nicht zu einer in 

ihrer Nutzung befindlichen Bahntrasse ge-

äußert. Unabhängig davon wird durch den 

Bebauungsplan nicht in die Bahninfra-

struktur eingegriffen. 
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Nr. Stellungnahme TÖB/ Behörde  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

die Firma Amprion temporär als Trafoumlade-

stelle genutzt und befindet sich daher in Be-

trieb. 

Der Stellungnahme wird, soweit damit 

eine Planänderung angestrebt wird, nicht 

gefolgt.  

 

6.3 Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes be-

stehen unter Beachtung eisenbahnrechtlicher 

und -technischer Regelwerke keine Bedenken. 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

6.4 Es wird darauf hingewiesen, dass die Prüfung 

der Landeseisenbahnaufsicht nur in eisenbahn-

technischer Hinsicht erfolgte und Rechte Dritter 

unberührt lässt. Bei einzelnen Baumaßnahmen 

bitten wir um die Beachtung unserer Zuständig-

keit nach § 18 LEisenbG. 

  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

6.5 Weiter weist die Landeseisenbahnaufsicht be-

reits vorab vor einer konkreten Baumaßnahme 

auf die folgenden Punkte hin: 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

6.6 Gesetze, Verordnungen 

1. Bestimmend für die Gesamtausführung in ei-

senbahntechnischer Hinsicht sind u.a. die nach-

folgend aufgeführten Gesetze, Verordnungen, 

Vorschriften und Richtlinien sowie die aner-

kannten Regeln der Technik, in der jeweils gülti-

gen Fassung, zu beachten:  

1.1. Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)  

1.2. Landesverordnung über den Bau und Be-

trieb von Anschlussbahnen (BOA) in Rheinland-

Pfalz  

1.3. Landeseisenbahngesetz Rheinland-Pfalz 

(LEisenbG)  

1.4. Oberbau-Richtlinien für Nichtbundeseigene 

Eisenbahnen (Ob-Ri NE)  

1.5. Die arbeitsbezogenen Unfallverhütungsvor-

schriften, insbesondere die Unfallverhütungs-

vorschrift für Schienenbahnen DGUV Vorschrift 

73 (ehern. BGV D30), DGUV-Vor-schrift 77 und 

VBG-Fachinformation BGI 770  

 

  
 

Die vorgebrachten Hinweise sind im Rah-

men der nachfolgenden Ausführungspla-

nung zu berücksichtigen. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Nr. Stellungnahme TÖB/ Behörde  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

6.7 Regellichtraumprofil 

2. Die Freihaltung des Regellichtraumprofils der 

Betriebsgleise ist gem. § 8 Abs. 1 i. V. m. Anlage 

A BOA in jedem Fall zu gewährleisten. Des Wei-

teren verweise ich gem. § 5 u. 6 DGUV-Vor-

schrift 73 i. V. m. VBG-Fachinformation BGI 770 

auf die zusätzlichen Sicherheitsabstände.  

  

Die vorgebrachten Hinweise sind im Rah-

men der nachfolgenden Ausführungspla-

nung zu berücksichtigen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

6.8 Aufstellen von Geräten & Maschinen 

3. Baumaschinen und Geräte sind so aufzustel-

len, dass sie oder Teile von ihnen auch in un-

günstigster Stellung nicht in das Lichtraumprofil 

der Betriebsgleise hineinragen. Während der 

Vorbeifahrt von Eisenbahnfahrzeugen müssen 

sie in Ruhestellung stehen. Um Überschneidun-

gen Schwenkbereich - Gleisbereich zu vermei-

den, müssen Baustellenkräne mit einer 

Schwenk- und Laufkatzenbegrenzung ausge-

stattet werden. Ausnahmen sind in der Bau-

durchführungsvereinbarung zu regeln.  

  

Die vorgebrachten Hinweise sind im Rah-

men der nachfolgenden Ausführungspla-

nung zu berücksichtigen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

6.9 Beleuchtung 

4. Grundstücks- und Gebäudebeleuchtungen 

dürfen nur blendfrei aufgestellt werden, damit 

eine sichere Fahrwegbeobachtung gewährleis-

tet ist. Dies gilt auch für die Baustellenbeleuch-

tung.  

  

Die vorgebrachten Hinweise sind im Rah-

men der nachfolgenden Ausführungspla-

nung zu berücksichtigen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

6.10 Statische Nachweise  

5. Verbauten, Kanäle oder Schächte, die ggf. in 

den Einflussbereich von Eisenbahnverkehrslas-

ten hineinragen, sind entsprechend statisch 

nachzuweisen. Die statischen Nachweise sind 

von einem anerkannten Prüfstatiker zu prüfen.  

  

Die vorgebrachten Hinweise sind im Rah-

men der nachfolgenden Ausführungspla-

nung zu berücksichtigen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

6.11 Einvernehmen Amprion 

6. Zudem ist für die geplanten Baumaßnahmen 

das Benehmen mit dem Eisenbahnbetriebslei-

ter der Amprion GmbH herzustellen.  

  

Amprion wurde am Verfahren beteiligt. Es 

wurden keine Bedenken geäußert.  

Es handelt sich nicht um eine öffentliche 

Bahnstrecke. Das Einvernehmen kann im 

Zuge der Ausführungsplanung hergestellt 
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werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

6.12 Genehmigungen 

7. Verpflichtungen zum Einholen von anderwei-

tigen Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaub-

nissen und Zustimmungen oder zum Erstatten 

von Anzeigen aufgrund anderer Vorschriften 

bleiben hiervon unberührt.  

  

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

6.13 Zuständigkeit LBM Trier 

Hinsichtlich möglicher straßenrechtlicher Be-

troffenheiten verweisen wir auf die Zuständig-

keit unserer regionalen Dienststelle LBM Trier. 

 Die regionale Dienststelle LBM Trier 

wurde am Verfahren beteiligt. Es wurde 

keine Stellungnahme abgegeben. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

7 Landesamt für Geologie und Bergbau   

7.1 Aus Sicht des Landesamtes für Geologie und 

Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden zum 

oben genannten Planvorhaben folgende Anre-

gungen, Hinweise und Bewertungen gegeben: 

  

7.2 Bergbau / Altbergbau:  

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen 

ergab, dass im Bereich des ausgewiesenen Be-

bauungsplanes BR 16 "Klärschlammverwertung 

Ruwerer Straße" kein Altbergbau dokumentiert 

ist und aktuell kein Bergbau unter Bergaufsicht 

erfolgt. 

  

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

7.3 Boden und Baugrund  

– allgemein:  

Grundsätzlich empfehlen wir bei Neubauvorha-

ben objektbezogene Baugrunduntersuchungen 

bzw. die Einschaltung eines Baugrundberaters / 

Geotechnikers. 

Die einschlägigen DIN-Normen, wie z.B. DIN 

1054 und DIN 4020 und DIN EN 1997-1 und -2, 

sind zu beachten.  

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der 

  

 

Die Empfehlung zur Durchführung objekt-

bezogener Baugrunduntersuchungen wird 

in die Begründung zum Bebauungsplan 

aufgenommen.  

Der Stellungnahme wird, wie beschrie-

ben, gefolgt. 
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DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichti-

gen. 

7.4 - mineralische Rohstoffe:  

Sofern es durch evtl. erforderliche landespflege-

rische Kompensationsmaßnahmen außerhalb 

des Geltungsbereiches der Planfläche zu keiner-

lei Überschneidungen mit der rohstoffgeologi-

schen Fachplanung kommt, die im Rahmen der 

Novellierung des RROP der zuständigen Pla-

nungsgemeinschaft vorliegt, bestehen aus der 

Sicht der Rohstoffsicherung gegen das geplante 

Vorhaben keine Einwände. 

  

Die Kompensationsmaßnahmen werden 

im Bereich des Klärwerks Ehrang erfolgen. 

Der Bebauungsplanentwurf wurde zwi-

schenzeitlich entsprechend ergänzt. 

Das LGB wird im weiteren Verfahren an 

der Planung beteiligt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

7.5 Geologiedatengesetz (GeolDG)  

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durch-

führung einer Bohrung bzw. geologischen Un-

tersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersu-

chungsbeginn beim Landesamt für Geologie 

und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. 

Für die Anzeige sowie die spätere Übermittlung 

der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht 

das Online-Portal Anzeige geologischer Unter-

suchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz un-

ter https://geoldg.lgb-rlp.de zur Verfügung.  

Das LGB bittet um die Aufnahme einer Neben-

bestimmung in Ihrem Bescheid, damit die Über-

mittlungspflicht dem Antragsteller bzw. seinen 

Beauftragten (z. B. Ingenieurbüro, Bohrfirma) 

obliegt. 

Weitere Informationen zum Geologiedatenge-

setz finden Sie auf den LGB Internetseiten sowie 

im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologie-

datengesetz/faq-geoldg.html“ 

  

Der vorgebrachte Hinweis ist im Rahmen 

der nachfolgenden Ausführungsplanung 

zu berücksichtigen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

8 Untere Naturschutzbehörde   

8.1 Innenentwicklung & Ressourcenschonung 

Die Untere Naturschutzbehörde begrüßt grund-

sätzlich, wenn für die Innenentwicklung auf Flä-

  

 

 

https://geoldg.lgb-rlp.de/
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chen zurückgegriffen wird, die in der Vergan-

genheit bereits gewerblich genutzt wurden. 

Auch die Rückgewinnung von Rohstoffen wird 

grundsätzlich unterstützt und befürwortet. 

Beide Maßnahmen sind zeitgemäß und begren-

zen den Verbrauch an Ressourcen erheblich. 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

8.2 Naturschutzfachliche Aspekte 

Nach Durchsicht der zur Verfügung gestellten 

Unterlagen bestehen aus naturschutzfachlicher 

Sicht daher keine grundsätzlichen Bedenken ge-

gen das geplante Vorhaben. Nachfolgende As-

pekte sind jedoch zu beachten und im weiteren 

Verfahren zu berücksichtigen und zu ergänzen, 

damit aus naturschutzfachlicher Sicht zuge-

stimmt werden kann: 

  

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

8.3 Landschaftsbild 

Da die Beeinträchtigung der Auswirkungen auf 

das Schutzgut „Landschaftsbild“ nicht ausgegli-

chen werden können, sind Maßnahmen zur Mi-

nimierung des Eingriffes festzusetzen. So ist die 

Fassade des Gebäudes mit einheimischen, 

standortgerechten Kletterpflanzen, alternativ 

mit vertikaler Begrünung, einzugrünen und da-

runter zudem mit einer Außenfarbe zu verse-

hen, welche die Fernwirkung so weit wie mög-

lich minimiert. Falls erforderlich ist die bauliche 

Substanz technisch entsprechend zu ertüchti-

gen. Wie im Umweltbericht auf Seite 30 be-

schrieben, wird die Forderung der intensiven 

Durchgrünung und teilweisen Abbaus von Stör-

wirkungen im Übrigen auch im Landschaftsplan 

gefordert. Daher ist auch der neu zu errich-

tende, weit sichtbare, 40 m hohe Schornstein 

mit einer Außenfarbe zu versehen, welche die 

Fernwirkung so weit wie möglich minimiert. Die 

entsprechenden Festsetzungen zur Minimie-

rung der Beeinträchtigungen des Landschafts-

bilds sind in die Textfestsetzungen aufzuneh-

men. 

 

 

  

Die Planunterlagen wurden dahingehend 

überarbeitet. Es wird eine Festsetzung zur 

Fassadenbegrünung aufgenommen. Zu-

dem erfolgt eine Differenzierung der Hö-

henfestsetzung, so dass die maximal zuläs-

sige Gebäudehöhe von 25,00 m nicht im 

gesamten Bereich der überbaubaren Flä-

che zulässig ist. Durch die Abstufung der 

Höhen der baulichen Anlagen werden 

auch die Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild minimiert. 

Es wird zudem eine Festsetzung zur Fassa-

dengestaltung aufgenommen. Diese soll 

insbesondere bei Gebäudeerhöhungen 

und auch der Errichtung der Schornsteine 

dazu beitragen, die Fernwirkung der bau-

lichen Anlage zu reduzieren und Beein-

trächtigungen für das Landschaftsbild zu 

minimieren. Hierzu wird eine Festsetzung 

der Fassadenfarbe auf Grundlage der RAL-

Farbpaletten aufgenommen. 

Der Stellungnahmen wird, wie beschrie-

ben, gefolgt. 



15 

 

Stadtverwaltung Trier | Amt 61 | Bebauungsplan BR 16 „Klärschlammverwertung Ruwer Straße“| Vorlage 218/2025 | An-
lage 6 

Nr. Stellungnahme TÖB/ Behörde  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

8.4 Baumpflanzungen 

Die Baumpflanzungen, welche sich aus den Aus-

gleichsberechnungen des bisher rechtlich gel-

tenden Bebauungsplans BR 14 sowie auch den 

Zielen und Darstellungen des Landschaftsplanes 

der Stadt Trier ergeben (vgl. Seite 10 bis 11 des 

Umweltberichtes), sind entgegen der Ausfüh-

rungen im vorliegenden Umweltbericht, voll-

ständig und inkl. der Hinzurechnung der bisher 

vergangenen Zeit (time-lag) seit Auflagenbeginn 

zu berechnen und umzusetzen. Wenn den 

Pflanzungen im Bereich des BR 16 nun techni-

sche Einschränkungen im Wege stehen, wie im 

Umweltbericht dargestellt (Abwassserdrucklei-

tung), sind die Pflanzungen auf anderen Flächen 

im Umfeld umzusetzen. Zu prüfen sind hier auch 

Standortmöglichkeiten im Norden des BR 16 

entlang der Erschließung o.ä..  

Die Ausführung zu den Pflanzungen auf der 

Seite 10 des Umweltberichts („werden nicht 

umgesetzt“) stehen im Übrigen im Widerspruch 

zu der Ausführung desselbigen auf Seite 15 (Ta-

belle: „wird nachgereicht“) und Seite 17 („Die in 

Kap. 3.3.4 beschriebenen Baumpflanzungen 

kommen ebenfalls dem Schutzgut Boden zu 

Gute“) sowie dem Ziel der Stadt das Stadtklima 

nachhaltig zu fördern und zu sichern (z.B. Erlass 

der Baumschutzsatzung 2024) und der Vorbeu-

gung des Grundwasser-, Hochwasser- und 

Starkregenschutzes (vgl. Kapitel 3.6 ff des Um-

weltberichtes). Die entsprechenden Festsetzun-

gen sind in die Textfestsetzungen aufzunehmen. 

  

Die Ausgleichspflanzungen, die aktuell im 

BR14 gelten würden, wenn ein Bauantrag 

gestellt würde, wurden dergestalt über-

nommen, dass die gleiche Anzahl an Bäu-

men im Bereich des Klärwerks Ehrang ge-

pflanzt wird. Die geforderte Anrechnung 

des „time-lag“ wird nicht als erforderlich 

erachtet, da bisher keine Pflicht zur An-

pflanzung von Bäumen bestand. Dies 

ergibt sich daraus, dass die Umsetzung der 

Festsetzungen des Bebauungsplans BR 14 

erst bei der Schaffung eines neuen bauli-

chen Zustands, der baugenehmigungs-

pflichtig ist, erforderlich wird. 

 

 

Auf Seite 10 des Umweltberichts wird ge-

schrieben, dass die im BR14 festgesetzten 

Bäume (im BR 16) nicht weiterhin festge-

setzt werden. Hierdurch ergibt sich der 

Bedarf einer Ausgleichsmaßnahme, wel-

che auf S. 15 beschrieben wird. Hier liegt 

kein Widerspruch vor. Die Aussage auf 

S.11 zum Fehlen eines Ausgleichsbedarfs 

bezieht sich auf die festgesetzten Grünflä-

chen. Zum besseren Verständnis wird der 

entsprechende Abschnitt redaktionell ge-

ändert. 

Als externe Kompensationsmaßnahme 

werden die Baumpflanzungen in die Text-

festsetzungen (geteilter Geltungsbereich) 

aufgenommen. Da der Standort der Pflan-

zungen sich ebenfalls im Eigentum der 

SWT befindet, ist der Zugriff auf die Fläche 

gesichert.  

Der Umweltbericht wird entsprechend 

überarbeitet. 

Der Stellungnahme wird, wie beschrie-

ben, gefolgt.  
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8.5 Wiederbegrünung südliche Fläche 

Die Wiederbegrünung der Grünfläche im Süden 

ist -soweit noch nicht erfolgt- zeitnah, spätes-

tens in der nächsten Pflanzperiode nach In-

Kraft-Treten des BR 16, vorzunehmen. Dahinge-

hend ist die Baugrenze im B-Plan Entwurf anzu-

passen. Diese ragt momentan weit über die 

Hälfte in die Grünfläche hinein. 

  

In der Planung zur Abwasserdruckleitung, 

die vom Klärwerk Ehrang zum Hauptklär-

werk Trier führt, wurde festgelegt, dass 

die Fläche, die während des Baus der Lei-

tung für die Lagerung des Aushubs genutzt 

wurde, wieder wie vor der Baumaßnahme 

herzustellen ist. Dies ist erfolgt. Weitere 

Pflanzfestsetzungen gab es nicht. 

Das Baufenster umfasst den Bereich, der 

für den Betrieb der Klärschlammverwer-

tungsanlage erforderlich wird (Silos, Um-

fahrung etc.).  

Der Stellungnahme wird, soweit damit 

eine Planänderung angestrebt wird, nicht 

gefolgt.  

8.6 PV-Anlagen 

Die Option auf der gesamten Dachfläche Anla-

gen zur Nutzung von Sonnenenergie zuzulassen 

wird begrüßt. Es ist darzulegen, warum dies in 

Zeiten der nachhaltigen Energiewende nicht als 

eine verbindliche Festsetzung formuliert wird, 

auch wenn es sich in Ausführung des späteren 

Planvollzuges formal ggf. nicht um einen Neu-

bau handelt. Falls keine erheblichen Gründe gel-

tend gemacht werden können (bspw. Ein-

schränkungen der Statik und keine entspre-

chende Nachbesserung möglich, vgl. Seite 26 

des Umweltberichts), ist die Dachfläche mit An-

lagen zur Nutzung von Sonnenenergie zu verse-

hen und die Textfestsetzung entsprechend zu 

ändern.  

Dachbegrünung 

Weiterhin ist eine Begrünung der Dachfläche 

anzustreben / festzusetzen, um die negativen 

klimatischen Wirkungen des Gewerbegebietes 

sowie von Starkregenereignissen abzumindern. 

  

Es ist geplant, den bestehenden Baukör-

per einer neuen Nutzung zuzuführen. Im 

Vorfeld wurde eine Überprüfung der Hal-

lenstatik durchgeführt. Daraus ergab sich 

u.a., dass in Teilbereichen des Daches eine 

PV-Anlage möglich ist. Hierzu werden im 

Rahmen der konkreten Vorhabenplanung 

weitere Untersuchungen erforderlich.  

Bei einem Neubau der Halle oder im Falle 

einer grundlegenden Dachsanierung (Er-

höhung der Halle in Teilbereichen) gelten 

die Regelungen des Landessolargesetzes, 

das die Installation von PV-Anlagen auf öf-

fentlich und gewerblich genutzten Neu-

bauten verpflichtend festlegt.  

 

Nach momentanem Kenntnisstand sind 

nur in Teilbereichen des bestehenden Da-

ches zusätzliche Lasten verkraftbar. Da es 

im Plangebiet aber auch zu Neubauten o-

der Dachsanierungen kommen kann, wird 

eine Festsetzung zur Dachbegrünung auf 
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geneigten Dächern bis zu 5° aufgenom-

men. Die Festlegung der Dachneigung 

(max. 5°) beruht auf einer Empfehlung aus 

der Praxis. Es hat sich hier gezeigt, dass bei 

einer Kombination aus Dachbegrünung 

und PV-Anlagen die Umsetzbarkeit, auch 

im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit, bei 

Neigungen über 5° erschwert wird.  

Der Stellungnahme wird hinsichtlich der 

Aufnahme einer Festsetzung zur Dachbe-

grünung gefolgt.  

8.7 Die Textfestsetzung „5.1 Begrünung der Grund-

stücksfreiflächen“ sollte im letzten Satz folgen-

dermaßen ergänzt werden: „Die Flächen sind 

extensiv (max. 2-malige Mahd im Jahr) und 

ohne Dünger- und Pestizid-Einsatz zu pflegen, 

als unversiegelte Grünflächen anzulegen und 

dauerhaft zu erhalten.“ 

 Die Festsetzung wird entsprechend er-

gänzt. 

 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

8.8 Zu den umfangreichen erforderlichen Lärm-

schutzmaßnahmen (S. 36 und 37 Umweltbe-

richt) finden sich momentan keine Festsetzun-

gen in den Textfestsetzungen des B-Planes. Sie 

sind entsprechend zu ergänzen. 

 Die gutachterlich angeführten Schall-

schutzmaßnahmen (an der Anlage selbst) 

wurden der Berechnung zu Grunde gelegt, 

um zu zeigen, dass mit entsprechenden 

Maßnahmen die Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm an den zu betrachtenden Im-

missionsorten eingehalten werden kön-

nen. Konkrete Maßnahmen sind im Bau-

genehmigungsverfahren zu berücksichti-

gen. 

Es besteht keine Erforderlichkeit zur Fest-

setzung von aktiven oder passiven Schall-

schutzmaßnahmen im Umfeld der Anlage 

Der Stellungnahme wird, soweit damit 

eine Planänderung angestrebt wird, nicht 

gefolgt.  

8.9 Stickstoffdeposition 

Die möglichen Auswirkungen der zu erwarten-

den neuen Stickstoffdepositionen auf benach-

barte nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope 

(Seite 11 ff des Umweltberichtes) sind detailliert 

und ausführlich recherchiert. Ob das bereits im 
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Jahr 2007 kartierte Vorkommen von Stickstoff-

zeigern im geschützten Eschen-Schlucht- bzw. 

Hangschuttwald (AM4, LRT 9180) tatsächlich 

eine eher N-Unempfindlichkeit des Biotopes 

darstellt oder ob das Biotop bereits an der 

Grenze der Belastbarkeit liegt, ist nicht eindeu-

tig feststellbar. Aufgrund der logisch nachvoll-

ziehbaren Argumentation, dass sich die Hinter-

grundbelastung reduziert hat (Seite 15) und es 

verschiedene Referenz-Tabellen (Seiten 13 und 

14) gibt– und aufgrund der Lage in direkter Um-

gebung zu viel befahrenen Straßen- wird jedoch 

den Ausführungen des Umweltberichtes an die-

ser Stelle gefolgt.  

Die Ausführung auf Seite 12 oben, dass Quellen 

wie Fließgewässer behandelt werden und dies 

somit auf die weiter oben benannten geschütz-

ten Biotope „Quellbach (FM4) und Sicker- / 

Sumpfquelle (FK2)“ zutrifft, sollte im Text noch 

mal deutlicher (z. B.in einem ergänzten Satz) 

formuliert werden und die Gründe dafür be-

nannt werden. Zudem sollte in Abb. 7 die Lage 

des Biotops „Sicker- / Sumpfquelle (FK2)“ darge-

stellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Umweltbericht wird redaktionell er-

gänzt. 

Der Stellungnahme wird, wie beschrie-

ben, gefolgt.  

 

9 SWT AöR   

9.1 Stellungnahme Entwässerung:  

Gegen den Bebauungsplan bestehen aus ent-

wässerungstechnischer Sicht keine Bedenken. 

Die Erschließung des Bestandsgebietes im 

Trennsystem wird beibehalten. Die Begrenzung 

des Versiegelungsgrades auf 80 % der Grund-

stücksfläche entspricht den Vorgaben des be-

stehenden Bebauungsplanes BR 14.  

  

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

9.2 Die Klärschlammverwertungsanlage ist eine Ab-

fallanlage. Gemäß DWA Arbeitsblatt A 102-2 ge-

hören derartige Flächen zu Betriebsflächen und 

sonstige Flächen mit besonderer Belastung (Flä-

chengruppe SA, Belastungskategorie III) „Hof- 

und Verkehrsflächen auf Abwasser- und Abfall-

anlagen mit stark erhöhter Beeinträchtigung 

der Niederschlagswasserqualität, z. B. Flächen 
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im unmittelbaren Umfeld von Flächen, auf de-

nen Abfälle abgefüllt, verladen oder gelagert 

werden.“ 

Sofern durch den Betrieb der Verbrennungsan-

lage in Teilbereichen mit einer erhöhten Ober-

flächenverschmutzung zu rechnen ist, sind 

Maßnahmen zur Vorreinigung des Nieder-

schlagswassers vorzusehen.  

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-

men und ist im Rahmen der Genehmi-

gungsplanung (Entwässerungsantrag) zu 

beachten. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

9.3 Umgang mit unbelastetem Niederschlagswas-

ser 

Gemäß WHG, § 5 und § 55, Abs. 2 in Verbindung 

mit LWG (RLP) § 58, Abs. 2, soll unbelastetes 

Niederschlagswasser vor Einleitung in die Re-

genwasserkanalisation bewirtschaftet werden 

(Versickerung, Retention). 

 Die Anregung wird zur Kenntnis genom-

men und ist im Rahmen der Genehmi-

gungsplanung (Entwässerungsantrag) zu 

beachten. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

9.4 Aufbereitung Schmutzwasser 

Betriebliches Schmutzwasser, Brüdenkonden-

sate und dgl. sind vor Einleitung in das Schmutz-

wassersystem durch geeignete Aufbereitungs-

anlagen zu behandeln. 

 Die Anregung wird zur Kenntnis genom-

men und ist im Rahmen der Genehmi-

gungsplanung (Entwässerungsantrag) zu 

beachten. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

9.5 Entwässerungsantrag 

Neben den sonstigen genehmigungsrechtlichen 

Verfahren, ist für die Anlage ein separater Ent-

wässerungsantrag bei der SWT-AöR einzu-

reichen, der die vorgenannten Auflagen und 

Hinweise berücksichtigt. 

  

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

9.6 Wasser- und Gasversorgung: 

Gegen den Bebauungsplan BR16 bestehen 

keine Einwände. Das Planungsgebiet kann was-

serseitig und gasseitig aus der Ruwererstraße 

versorgt werden. 

  

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

9.7 Elektrizitätsversorgung:  

Gegen den Bebauungsplan BR16 bestehen 

keine Einwände. Die Elektrizitätsversorgung des 

Planungsgebietes ist sichergestellt. In der nähe-

ren Umgebung des geplanten Gebäudes befin-

den sich zwei Telekommunikationskabel. Auf 

diese sind zu achten und müssen bei dem Bau 

  

Für die Telekommunikationskabel wird ein 

Leitungsrecht in die textlichen Festsetzun-

gen aufgenommen (s. hierzu auch Nr. 3.3 

dieser Anlage) 
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ggf. gesichert werden. Der Stellungnahme wird, wie beschrie-

ben, gefolgt. 

9.8 öffentliche Beleuchtung:  

Gegen den Bebauungsplan BR 16 bestehen 

keine Einwände. 

  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

9.9 Allgemeines:  

Informationen über die bestehenden Leitungen 

können per E-Mail bei unserer Netzauskunft 

(netzauskunft@swt.de) oder über unsere On-

line Netzauskunft (https://www.swt.de) ange-

fordert werden.  

Diese Stellungnahme ergeht im Auftrag der 

SWT-AöR als Eigentümer der Abwasseranlagen 

und Träger der Abwasserbeseitigung sowie als 

Eigentümer der Straßenbeleuchtungsanlagen, 

der SWT Wasser GmbH als Eigentümer der Was-

serversorgungsanlagen und der SWT Stadt-

werke Trier Versorgungs-GmbH als Eigentümer 

der Gas- und Stromversorgungsanlagen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

10 Industrie- und Handelskammer   

10.1 vielen Dank für die Beteiligung an dem oben ge-

nannten Verfahren zur Aufstellung des Bebau-

ungsplans BR 16 – Klärschlammverwertung Ru-

werer Straße. Mit Blick auf die von der Indust-

rie- und Handelskammer Trier zu vertretenden 

Belange der Wirtschaft möchten wir uns gerne 

nachfolgend zu der vorliegenden Planung äu-

ßern. 

  

10.2 Gewählter Standort 

Die der Planung zugrunde liegende Überlegung, 

mit dem Bau einer thermischen Klärschlamm-

verwertung der Novelle der Dünge- und Klär-

schlammverordnung und den damit gestiege-

nen Anforderungen an die Verwertung von Klär-

schlamm in der Region Trier Rechnung zu tra-

gen, halten wir für schlüssig und nachvollzieh-

bar. Dies gilt auch für die vor diesem Hinter-

grund erfolgte Standortsuche und deren Durch-

führung. Da ein Großteil des Klärschlammauf-
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kommens auf das Klärwerk Trier zurückzufüh-

ren ist, erscheint eine Ansiedlung in direkter 

Nachbarschaft zum Hauptklärwerk schlüssig im 

Sinne eines reduzierten Transportaufkommens 

und der Hebung möglicher Synergieeffekte. 

Auch das energetische Potenzial, dass sich 

durch eine energetische Nutzung des Klär-

schlamms am Standort Trier ergibt, ist in diesem 

Zusammenhang von Interesse und kann durch 

die in Aussicht gestellte, grüne Energieversor-

gung umliegender Gewerbebetriebe mit Strom 

und Wärme einen wichtigen Beitrag leisten, der 

für diese Unternehmen von Vorteil sein kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

10.2 Bedenken umliegender Gewerbebetriebe 

Trotz dieser grundsätzlich positiven Bewertung 

möchten wir an dieser Stelle jedoch ausdrück-

lich darauf hinweisen, dass im Vorfeld der Pla-

nung aus dem Kreis unserer im Umfeld ansässi-

gen Mitgliedsunternehmen auch deutliche Kri-

tik an dem Vorhaben geäußert wurde und die 

geplante Nutzung von den Unternehmen als 

mögliche Gefahr und drohenden Standortnach-

teil gewertet wurde. Diese Einschätzung er-

folgte insbesondere auch vor dem Hintergrund 

der im Rahmen der Planung getroffenen Aus-

sage, dass es sich bei einer Klärschlammverwer-

tungsanlage „um einen grundsätzlich erheblich 

belästigenden Gewerbebetrieb handelt, der 

nicht in den Zulässigkeitsbereich eines Gewer-

begebiets fällt.“ Dies hat Befürchtungen ge-

schürt, dass mit der Errichtung der Anlagen 

auch erhebliche Beeinträchtigungen für die im 

Umfeld ansässigen Betriebe einhergehen könn-

ten. 

  

Für das Plangebiet besteht derzeit Plan-

recht in Form des Bebauungsplanes BR 

14/ BR 14 E. Dieser Bebauungsplan setzt 

ein uneingeschränktes Gewerbegebiet 

(GE) gem. § 8 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) fest. Der Nachweis, dass es sich 

bei der geplanten Anlage um einen GE-

verträglichen Betrieb („nicht erheblich be-

lästigender Gewerbebetrieb“) handelt, 

hätte grundsätzlich in Abstimmung mit 

der SGD Nord geführt werden können.  

Jedoch hat sich die Verwaltung bewusst 

für die Änderung des bestehenden Plan-

rechts (BR 14) mit Durchführung der gem. 

Baugesetzbuch vorgeschriebenen mehr-

stufigen Beteiligungsverfahren der Öffent-

lichkeit sowie der berührten Behörden 

und sonstigen Trägern öffentlicher Be-

lange entschieden. Im Rahmen dieses Be-

bauungsplanverfahrens werden alle öf-

fentlichen und privaten Belange einge-

bracht sowie durch den Stadtrat abgewo-

gen.  

Da vorliegend die Art des Betriebes konk-

ret bekannt ist und der Ursprungsbebau-

ungsplan lediglich für den Bereich geän-

dert werden soll, der für die Errichtung der 

Anlage erforderlich ist, soll ein sonstiges 
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Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO festge-

setzt werden. In einem sonstigen Sonder-

gebiet können die zulässigen Nutzungen 

konkret definiert, die Fachgutachten ent-

sprechend genau erstellt und alle relevan-

ten Themen vorhabenkonkret der Abwä-

gung unterzogen werden.  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens, er-

folgt eine grundsätzliche Prüfung des Vor-

habens, inklusive der Erarbeitung der ent-

sprechenden Gutachten, die die Auswir-

kungen im Sinne einer Worst-Case-Be-

trachtung aufzeigen. Wie die Stellung-

nahme der IHK im Weiteren richtig wie-

dergibt, führten die Untersuchungen zu 

dem Ergebnis, dass nicht mit einer Über-

schreitung der gesetzten Schwellenwerte 

zu rechnen ist. 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird 

zum Thema Art der Nutzung erklärend er-

gänzt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

10.3 Geruchs- und Lärmbelästigung 

Insbesondere eine mögliche Geruchs- und 

Lärmbelästigung, aber auch Beeinträchtigung 

durch die erforderlichen Transporte zur Klär-

schlammverwertungsanlage wurden von den 

Unternehmen als zentrale Kritikpunkte ge-

nannt. Um diesen vom Grundsatz her nachvoll-

ziehbaren Befürchtungen der Unternehmen zu 

begegnen, sind im Rahmen der Planung und 

auch einer ggf. anschließenden Genehmigung 

des konkreten Vorhabens daher unbedingt alle 

Möglichkeiten und Schutzmaßnahmen zu er-

greifen, die eine Beeinträchtigung der vorhan-

denen Betriebe über das bestehende Maß hin-

aus ausschließen können. Auch mit Blick auf 

langwierige Diskussionen, die vor wenigen Jah-

ren aufgrund einer Belästigung durch Ge-

ruchsimmissionen zwischen einem Betrieb im 

Trierer Hafen und dem Stadtteil Pfalzel geführt 

  

Die Errichtung einer Klärschlammverwer-

tungsanlage erfolgt aufgrund der bundes-

weit geltenden Novellierung derKlär-

schlammverordnung. Zudem fordert der 

Gesetzgeber, dass die Anlage mit Beginn 

des Jahres 2029 in Betrieb geht. Die LKW 

verfügen über eine sog. Entladegarnitur -

austretende Materialien werden sofort 

wieder eingesaugt, erneut gefiltert und 

dem Silo zugeführt. Die LKW sind komplett 

geschlossen. Vom Hauptklärwerk Trier er-

folgt der Transport der Klärschlämme über 

ein geschlossenes System zur Verwer-

tungsanlage. 

Zur Ermittlung von Geruchsimmissionen 

wurde eine Ausbreitungsrechnung durch-

geführt. Dabei wurden alle Wetterlagen 
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wurden, gilt es ein solches Szenario unbedingt 

zu vermeiden und entsprechende Vorkehrun-

gen zu treffen. 

über das ganze Jahr im Modell betrachtet. 

Die Anlage ist komplett eingehaust. Mög-

liche Geruchsquellen sind laut gutachterli-

cher Aussage im Wesentlichen die LKW 

Verladevorgänge.  

Als Ergebnis dieser Berechnung wird die 

Häufigkeit einer Geruchsstunde (in % der 

Jahresstunden) angegeben. Von einer Ge-

ruchsstunde wird gesprochen, wenn anla-

genbedingter Geruch während mindes-

tens 6 Minuten innerhalb einer Stunde 

wahrnehmbar ist. 

Es wurde eine sog. Geruchsstundenhäu-

figkeit von max. 2% der Jahresstunden auf 

dem gepl. Betriebsgelände selbst ermittelt 

(an den gewählten umgebenden Immissi-

onsorten beträgt die Geruchsstundenhäu-

figkeit gerundet 0 %). Damit wird die Irre-

levanzschwelle der TA Luft von 2 % überall 

unterschritten. 

Das bedeutet, dass durch die geplante An-

lage kein relevanter Beitrag zur Geruchs-

belastung geliefert wird.Die Einwirkungen 

durch Lärm können durch Lärmschutz-

maßnahmen an der Anlage selbst redu-

ziert werden. Der Immissionsrichtwert der 

TA Lärm für Mischgebiete wird um 6 dB(A) 

unterschritten. 

Das Schallgutachten geht von einem Maxi-

malwert im Sinne der worst-case-Betrach-

tung von 7 LKW-Anfahrten pro Tag aus. 

Hieraus werden keine Schallschutzmaß-

nahmen in der Umgebung oder anderwei-

tige organisatorische Maßnahmen erfor-

derlich.  

Bereits nach geltendem Planungsrecht 

handelt es sich vorliegend um ein Gewer-

begebiet, das Nutzungen, die vergleich-

bare bzw. größere Verkehrsmengen ver-

ursachen, zulässt.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

10.4 Gutachten „Klimaökologie und Lufthygiene“ 

und „Schalltechnische Untersuchung“ 

Das inzwischen erstellte und vorliegende Gut-

achten zu „Klimaökologie und Lufthygiene“ und 

die „Schalltechnische Untersuchung“ sind vor 

diesem Hintergrund als Beitrag zur Versachli-

chung zu begrüßen, zumal diese als Maximalge-

fahrenabschätzungen unter Annahme des un-

günstigsten Falls, mit Volllastbetrieb und per-

manenter Ausschöpfung der beantragten 

Grenzwerte, erfolgt sind. Das der Immissions-

beitrag der Anlage trotz dieser Annahme gemäß 

Gutachten an allen Immissionsorten unter der 

„Irrelevanzschwelle“ von TA Lärm und TA Luft 

bleibt, ist zu begrüßen. Sollten im Rahmen des 

aktuellen Beteiligungsverfahrens Hinweise auf 

mögliche Unzulänglichkeiten des Gutachtens 

auftauchen, ist diesen im Rahmen des weiteren 

Verfahrens allerdings unbedingt nachzugehen 

und die Umsetzung der von den Gutachtern zu-

grunde gelegten Schutzmaßnahmen auch im 

Rahmen einer späteren Genehmigungsplanung 

sicherzustellen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

10.5 Verkehrsführung 

Da unter anderem im Vorfeld auch das erwar-

tete Verkehrsaufkommen und die Verkehrsfüh-

rung von einzelnen Unternehmen kritisch gese-

hen wurden, erachten wir die nunmehr ge-

plante Erschließung der Anlage über die Else-

Fichter-Straße und das Gelände des Hauptklär-

werks als Beitrag zu einer möglichst verträgli-

chen Abwicklung der anfallenden Verkehre von 

und zur Klärschlammverwertungsanlage. Sollte 

sich der erwartete Lkw-Verkehr tatsächlich auf 

die in den Planungsunterlagen dargelegten Zu-

satzverkehr beschränken, gehen wir jedoch 

auch nicht von einer erheblichen Verkehrsbe-

einträchtigung aus, zumal es sich bei den umlie-

genden Flächen um ein Gewerbegebiet handelt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

s. auch Ausführungen unter 10.3 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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10.6 Sollten im Rahmen der Offenlage noch Hinweise 

unserer Mitgliedsunternehmen oder anderer 

Träger öffentlicher Belange aufkommen, die für 

die von uns zu vertretenden Belange der Wirt-

schaft relevant sind, bitten wir diese im weite-

ren Verfahren zu prüfen und zu berücksichtigen. 

 Selbstverständlich werden alle eingehen-

den Anregungen im weiteren Beteili-

gungsverfahren im Rahmen der Abwä-

gung berücksichtigt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

11 Untere Denkmalschutzbehörde   

11.1 Kulturdenkmäler 

wir haben die Unterlagen zum Bebauungsplan 

BR 16 geprüft. Im Plangebiet sind aktuell keine 

geschützten Kulturdenkmäler vorhanden. Da-

her sind für den Bereich Denkmalschutz keine 

negativen Auswirkungen durch die Planung zu 

erwarten. 

  

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

11.2 Hinsichtlich der archäologischen Belange ver-

weisen wir auf die Stellungnahme der archäolo-

gischen Denkmalfachbehörde (E-Mail vom 

11.12.2024, Herr Dr. Hupe). 

 

 Die genannte Stellungnahme ist unter 

Punkt 14 dieser Anlage aufgeführt.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

12 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 

Gewerbeaufsicht 

  

12.1 aus Sicht der von der Gewerbeaufsicht zu ver-

tretenden immissionsschutzrechtlichen Be-

lange bestehen keine Bedenken gegen die Auf-

stellung des BP BR 16. Die Ausgangsparameter 

und die Ergebnisse aus den Gutachten Lärm und 

Geruch sind im konkreten Baugenehmigungs-

verfahren zu berücksichtigen und sollten – so-

weit möglich – als Nebenbestimmungen in den 

Baugenehmigungsbescheid übernommen wer-

den. 

  

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

13 Creos Deutschland GmbH   

13.1 die Creos Deutschland GmbH betreibt ein eige-

nes Gashochdruckleitungsnetz sowie ein eige-

nes Hoch- und Mittelspannungsnetz inklusive 

der zugehörigen Anlagen. Für folgende Leitun-

gen bzw. Leitungsabschnitte inklusive der zuge-

hörigen Anlagen wurde die Creos Deutschland 
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GmbH mit der Betreuung beauftragt: 

 Kokereigasleitungen der Zentralkokerei 

Saar GmbH (Z.K.S.)  

 Sauerstoff- und Stickstoffleitungen im 

Saarland der Nippon Gases Deutschland 

GmbH 

 Biogasleitung Ramstein der Stadtwerke 

Ramstein-Miesenbach GmbH  

 Gashochdruckleitungen im Bereich Fried-

richsthal der energis-Netzgesellschaft mbH  

 Gasleitungen der Villeroy & Boch AG in 

Mettlach  

 Gasleitungsabschnitt Speyer Südost (An-

schlussleitung G+H) der Stadtwerke Speyer 

GmbH  

 Gasleitungsabschnitt Fischbach Neunkir-

chen der Iqony Energies GmbH 

 Gasleitungsabschnitt Erdgasanschluss Ford 

Saarlouis der Iqony Energies GmbH 

Für diese Leitungen bzw. Leitungsabschnitte 

und Anlagen erfolgt die Planauskunft durch die 

Creos Deutschland GmbH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

13.2 Zu Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass im 

angefragten Bereich keine Anlagen der Creos 

Deutschland GmbH und keine der von uns be-

treuten Anlagen vorhanden sind. 

  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

14 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Außenstelle 

Trier (Rheinisches Landesmuseum) 

  

14.1 Archäologie 

Von der geplanten Maßnahme sind keine be-

kannten archäologischen Fundstellen betroffen, 

so dass wir davon ausgehen, dass durch die Ar-

beiten keine bodendenkmalpflegerischen Be-

lange betroffen sind. Sollten bei den Erdbau-

maßnahmen jedoch bislang unbekannte Funde 

zutage treten, weisen wir auf die gesetzliche An-

zeigepflicht (§ 16-17 DSchG) hin. 

 

 

  

 

 

In die Begründung zum Bebauungsplan 

wird ein entsprechender Hinweis aufge-

nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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15 Ericsson Services GmbH   

15.1 Zuständigkeit 

Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Te-

lekom Technik GmbH beauftragt, in ihrem Na-

men, Anfragen zum Thema Trassenschutz zu be-

arbeiten. 

  

15.2 Richtfunk 

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflä-

chen hat die Firma Ericsson bezüglich ihres 

Richtfunks keine Einwände oder spezielle Pla-

nungsvorgaben. 

  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

15.3 Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbin-

dungen des Ericsson – Netzes und für Richtfunk-

verbindungen des Netzes der Deutschen Tele-

kom. 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

15.4 Anfragen 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen (Ericsson und 

Deutsche Telekom) ausschließlich per Email an 

die:  bauleitplanung@ericsson.com. 

  

Die Beteiligung erfolgte unter Verwen-

dung dieser Mailadresse. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

16 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-

schutz 

  

16.1 Überschwemmungsgebiet 

der Planbereich liegt in dem durch Rechtsver-

ordnung festgestellten Überschwemmungsge-

biet der Mosel. 

Die maßgebliche Hochwasserspiegellage liegt 

auf 130,7 mNN. 

Das bedeutet, beim 100-jährlichen Hochwasser 

der Mosel kann die Fläche überflutet werden. 

Deshalb sind hochwasserangepasste Bauweisen 

anzuwenden. 

  

Das Überschwemmungsgebiet ist nach-

richtlich sowohl auf dem Plandokument 

als auch in der Begründung übernommen. 

In der Begründung werden die Anforde-

rungen an eine hochwasserangepasste 

Bauweise aufgeführt. So werden z.B. die 

Anlagenteile der Klärschlammverwer-

tungsanlage innerhalb der Halle aufge-

ständert errichtet und somit auf eine 

Höhe von > 130,70 m ü NHN gebracht. 

Der Stellungnahme wird, wie beschrie-

ben, gefolgt. 

16.2 Wasserhaushaltsgesetz   

mailto:bauleitplanung@ericsson.com
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Nach § 78 Abs. 3 WHG hat die Gemeinde in fest-

gesetzten Überschwemmungsgebieten bei der 

Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bau-

leitplänen für die Gebiete in der Abwägung nach 

§ 1 Abs. 7 BauGB insbesondere zu berücksichti-

gen: 

1.    Die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

auf Oberlieger und Unterlieger, 

2.     die Vermeidung einer Beeinträchtigung des 

bestehenden Hochwasserschutzes und 

3.     die hochwasserangepasste Errichtung von 

Bauvorhaben 

Die Planung ist im Hinblick auf das Vorgenannte 

zu ergänzen. 

Zu den Anforderungen an die Bebauungs-

planung wurde seitens der SWT eine Ab-

stimmung mit der SGD geführt. Im Ergeb-

nis (Stellungnahme & Abstimmung) wird 

die städtebauliche Begründung wie folgt 

ergänzt: 

 Es erfolgt eine hochwasserangepasste 

Bauweise. Alle Anlagenteile werden 

auf einer Höhe von > 130,70 m ü NHN 

errichtet. Das trägt sowohl zum Hoch-

wasserschutz der Anlage wie auch zum 

Schutz vor den Auswirkungen von 

Starkregen bei. 

 Da die Klärschlammverwertungsanlage 

in den bestehenden Hallen unterge-

bracht werden soll, ist mit Auswirkun-

gen für Ober- und Unterlieger nicht zu-

rechnen. 

 Für bauliche Maßnahmen ist eine Aus-

nahmegenehmigung nach § 78 Abs. 5 

WHG zu stellen ist. 

Der Stellungnahme wird, wie beschrieben, 

gefolgt. 

16.3 Bodenschutz/Altlasten 

Aus Sicht des Bodenschutzes kann derzeit keine 

abschließende positive Stellungnahme abgeben 

werden. 

Nach § 6 Abs. 1 Landesbauordnung (LBauO) dür-

fen Grundstücke, die mit umweltgefährdenden 

Stoffen belastet sind, nur bebaut werden, wenn 

von Ihnen keine Gefährdungen für die Umwelt, 

insbesondere die menschliche Gesundheit, aus-

gehen oder die Gefährdung nach Art der vorge-

sehenen Bebauung unschädlich ist. 

Aus den eingereichten Unterlagen geht hervor, 

dass es sich beim Planbereich um das ehemalige 

Betriebsgelände der Firma Vossloh (Herstellung 

von Weichen für den Gleisbau) handelt. Es be-

steht daher der begründete Verdacht, dass über 

einen längeren Zeitraum mit umweltgefährden-

den Stoffen umgegangen wurde, sodass sich 

  

Die SWT haben für das Gelände der ehem. 

Firma Vossloh im Rahmen des Baus der 

Abwasserdruckleitung zwischen dem Klär-

werk Ehrang und dem Hauptklärwerk Bau-

grunduntersuchungen durchführen las-

sen. In diesen wurden Bodenproben ent-

nommen und nach LAGA (Bund/Länder-

Arbeitsgemeinschaft Abfall zur Einstufung 

von Bauschutt in sog. Zuordnungsklassen 

gem. der stofflichen Bestandteile und des 

Grades der Gefährdung eingestuft.  

Dem seitens der SGD geäußerten Ver-

dachts hinsichtlich eines potenziellen 

Schadstoffeintrags in den Boden wird im 

weiteren Verfahren durch einen Sachver-

ständigen nachgegangen. Hierbei wird un-

tersucht, ob es eine Belastung gibt und 
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nicht unerhebliche Einträge von Schadstoffen in 

den Boden vermuten lassen. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes muss 

sichergestellt sein, dass keine Beeinträchtigun-

gen der Bodenfunktionen vorliegen, die geeig-

net sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 

erhebliche Belästigungen für den einzelnen o-

der die Allgemeinheit herbeizuführen (§ 2 Abs. 

3 BBodSchG). Ferner muss die generelle Bebau-

barkeit, die Anforderungen an gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse sowie die Belange des 

Umweltschutzes im Sinne des § 1 BauGB ge-

währleistet sein. 

Der "Erlass zur Berücksichtigung von Flächen 

mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, 

bei der Bauleitplanung und im Baugenehmi-

gungsverfahren" (Rundschreiben des Ministeri-

ums der Finanzen, 05.02.2002) ist im o. g. Ver-

fahren zu berücksichtigen, sodass der Bodenbe-

lastungsverdacht zunächst auszuräumen ist. 

Ich bitte um entsprechende Nachweise. 

 

wie ggf. damit umzugehen ist. Die Beurtei-

lung erfolgt in Abstimmung mit der SGD 

Nord, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 

Bodenschutz. Die Unterlagen zum Bebau-

ungsplan werden im weiteren Verfahren 

hinsichtlich der Ergebnisse dieser Unter-

suchung ergänzt. 

Es ist derzeit jedoch nicht vorgesehen, 

Baumaßnahmen durchzuführen, die einen 

Eingriff in den Boden erforderlich machen. 

Sollten Eingriffe erfolgen, kann auf die Er-

gebnisse der Untersuchung zurückgegrif-

fen werden.  

Der Stellungnahme wird, wie beschrie-

ben, gefolgt. 

16.4 Starkregenvorsorge 

Dem Plangebiet kann nach außergewöhnlichen 

Starkregenereignissen (> 40 l/m² in einer 

Stunde) Wasser über die Straße "Am Grüne-

berg" zufließen (Sturzflutgefahrenkarte des Lan-

des Rheinland-Pfalz ). 

Diese Gefährdung dürfte zwar angesichts der 

Lage im Überschwemmungsgebiet der Mosel, 

wo bei einem hundertjährlichen Hochwasser 

höhere Wasserstände zu erwarten sind, von 

nachrangiger Bedeutung sein. Ich mache aber 

darauf aufmerksam, dass vor Starkregenereig-

nissen nur kurzfristig und nicht räumlich exakt 

gewarnt werden kann. 

  

Die Anlagenteile der Klärschlammverwer-

tungsanlage werden aufgeständert errich-

tet. Das Kapitel in der Begründung zum 

Bebauungsplan wird ergänzt.  

Der Stellungnahme wird, wie beschrie-

ben, gefolgt. 

17 Vodafon GmbH / Vodafon Deutschland GmbH   

17.1 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / 

Vodafone Deutschland GmbH gegen die von 

Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände 
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geltend macht. Im Planbereich befinden sich 

keine Telekommunikationsanlagen unseres Un-

ternehmens. Eine Neuverlegung von Telekom-

munikationsanlagen ist unsererseits derzeit 

nicht geplant. 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

18 Generaldirektion Kulturelles Erbe,  

Erdgeschichtliche Denkmalpflege 

  

18.1 Verfahren 

wir haben das unten angeführte Vorhaben zur 

Kenntnis genommen. Aus Sicht der Denkmal-

fachbehörde GDKE/Direktion Landesarchäolo-

gie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege bestehen 

hiergegen keine Bedenken. Am weiteren Ver-

fahren nach BauGB müssen wir nicht mehr be-

teiligt werden. 

  

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

18.2 Zuständigkeit 

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich 

auf die Belange der Erdgeschichtlichen Denk-

malpflege. Gesonderte Stellungahmen der Di-

rektion Landesarchäologie/Außenstelle Trier 

und der Direktion Landesdenkmalpflege/Fach-

bereich Praktische Denkmalpflege Mainz blei-

ben vorbehalten und sind ggf. noch einzuholen. 

  

Die genannten Abteilungen wurden am 

Verfahren beteiligt. Die seitens der Lan-

desarchäologie /Außenstelle Trier vorge-

brachte Stellungnahme ist in Nr. 14 dieser 

Anlage dargestellt.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

19 Bundesnetzagentur   

19.1 auf Grundlage Ihrer Angaben wurde von uns 

eine Überprüfung des o. g. Gebiets auf Beein-

trächtigungen von funktechnischen Einrichtun-

gen wie Richtfunkstrecken, Radaren, radioast-

ronomischen Einrichtungen sowie Funkmess-

stellen der Bundesnetzagentur (BNetzA) durch-

geführt. Durch rechtzeitige Einbeziehung ihrer 

Betreiber in die weitere Planung sollen Störun-

gen vermieden werden. 

Folgende Betreiber sind im Plangebiet aktiv: 

  

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

19.1 BETREIBER RICHTFUNK: 

SWT trilan GmbH 

Ostallee 7-13 

 Auf Nachfrage bei SWT trilan wurde mit-

geteilt, dass der Abstand zwischen der 

Oberkante der Schornsteine und der Fres-

nelzone 65,0 m beträgt. Von einer Beein-
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54290 Trier 

Deutschland 

 

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 

Georg-Brauchle-Ring 50 

80992 München 

Deutschland 

E-Mail: o2-MW-BImSchG@telefonica.com 

trächtigung der Funkverbindung (Petris-

berg – Föhren) wird seitens SWT trilan 

nicht ausgegangen. 

Von Seiten der Telefonica wurde keine 

Stellungnahme abgegeben. 

Der Stellungnahme wurde durch Beteili-

gung der genannten Richtfunkbetreiber 

gefolgt. 

19.2 BETREIBER RADARE: 

Es sind keine Radare betroffen. 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

19.3 BETREIBER RADIOASTRONOMIE: 

Es sind keine Radioastronomie Stationen betrof-

fen. 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

19.4 FUNKMESSSTATIONEN DER BNETZA: 

Es sind keine Funkmessstandorte der BNetzA 

betroffen. 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

19.5 Hinweise zur Beteiligung der Bundesnetzagen-

tur  

(1) Das Formular "Richtfunk-Bauleitplanung" so-

wie weitere Informationen entnehmen Sie un-

serer Internetseite: www.bundesnetzagen-

tur.de/bauleitplanung 

Direkter Link zum Herunterladen des Formulars: 

https://www.bundesnetzagentur.de/Shared-

Docs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommu-

nikation/Unternehmen_Institutionen/Frequen-

zen/Firmennetze/FormularRichtfunkBauleitpla-

nung.pdf?__blob=publicationFile&v=5 

(2) Beachten Sie bitte das Merkblatt zur Beteili-

gung der Bundesnetzagentur an Verfahren Drit-

ter unter: www.netzausbau.de/Wissen/Infor-

mierenBeteiligen/VerfahrenDritter/de 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

20 Amprion   

20.1 Leitungen 

im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen 

  

mailto:o2-MW-BImSchG@telefonica.com
http://www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung
http://www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Firmennetze/FormularRichtfunkBauleitplanung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Firmennetze/FormularRichtfunkBauleitplanung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Firmennetze/FormularRichtfunkBauleitplanung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Firmennetze/FormularRichtfunkBauleitplanung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Firmennetze/FormularRichtfunkBauleitplanung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.netzausbau.de/Wissen/InformierenBeteiligen/VerfahrenDritter/de
http://www.netzausbau.de/Wissen/InformierenBeteiligen/VerfahrenDritter/de
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keine Höchstspannungsleitungen unseres Un-

ternehmens. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

20.2 Beteiligung anderer Unternehmen 

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weite-

rer Versorgungsleitungen die zuständigen Un-

ternehmen beteiligt haben. 

 Die Beteiligung erfolgte gemäß unter Kapi-

tel 2 dieser Anlage aufgeführter Tabelle. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

21 Deutsche Flugsicherung   

 durch die oben aufgeführte Planung werden Be-

lange der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

bezüglich §18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 

nicht berührt. Es werden daher unsererseits we-

der Bedenken noch Anregungen vorgebracht. 

Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht 

notwendig. 

Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben 

der Länder gemäß § 31 LuftVG unberührt. 

Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsi-

cherung (BAF) von unserer Stellungnahme infor-

miert. 

  

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 


